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Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestras-
sen und Privatstrassen im Gemeingebrauch 
 
Gestützt auf Art. 38 des Strassen- und Wegreg-
lements vom 5. September 2011 wird die Ge-
wichtsbeschränkung 
 

Höchstgewicht 11 Tonnen während der Auf-
tauperiode 
 

ab sofort verfügt. Die Signalisation der davon be-
troffenen Strassen oder Strassenabschnitte er-
folgt nach den jeweiligen Witterungsbedingun-
gen. 
Allenfalls notwendige Transporte (Futter, Holz 
usw.) sind noch vor der Auftauperiode auszufüh-
ren. Über allfällige Ausnahmen für besondere 
Transporte entscheidet die Wegkommission. 
 
 Die Wegkommission 
 
 
 
 
Anzeiger Oberes Emmental vom 3. Februar 
2022 (amtlicher Teil) 
 
 
 
 
 


